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1 EINLEITUNG 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) beobachtet die Situation für Asylsuchende und 

Schutzberechtigte in Griechenland seit Jahren. Sie arbeitet dazu mit PRO ASYL 

(Deutschland) und deren Schwesterorganisation in Griechenland, Refugee Support 

Aegean (RSA), zusammen, welche die Situation vor Ort beobachtet und dokumentiert.  

1.1 Griechenland als Teil des Dublin-Systems 

Griechenland liegt an der Aussengrenze der EU, wobei insbesondere die Fluchtroute aus 

der Türkei relevant ist. Bis zum 12. Oktober reisten im Jahr 2025 gemäss UNHCR 35'876 

Schutzsuchende (im Jahr 2024 waren es im vergleichbaren Zeitraum 42 ’096 Schutzsu-

chende) über Griechenland in die EU ein.1 

Das Staatssekretariat für Migration (SEM; damals noch BFM) hat bereits im Februar 2009 

entschieden,2 bei besonders verletzlichen Personen keine Dublin-Verfahren mit Grie-

chenland mehr durchzuführen. Seit 2011 hat das SEM mehrheitlich auf Dublin -Rückfüh-

rungen verzichtet und die Asylgesuche materiell geprüft.3 Das SEM verzichtet nach eige-

nen Angaben weiterhin meist auf Dublin-Verfahren mit Griechenland.4 Allerdings wurden 

ab Juli 2024 in diversen Fällen von Männern aus der Türkei Dublin-Nichteintretensent-

scheide mit Wegweisung nach Griechenland verfügt. Dies stellte eine Praxisänderung 

dar.5 Die Beschwerden der entsprechenden Verfahren wurden vom Bundesverwaltungs-

gericht (BVGer) gutgeheissen und in der Folge des Referenzurteils F-5298/2024 vom 

27. Juni 2025 zur neuen Beurteilung an das SEM zurückgewiesen.  Die weitere Entwick-

lung bleibt abzuwarten.  

Die vorliegende Analyse fokussiert jedoch auf die Konstellation von Drittstaaten -Verfah-

ren, d.h. Personen, denen im griechischen Asylverfahren ein Schutzstatus erteilt wurde. 

Für weitere Informationen zur Situation von Asylsuchenden in Griechenland wird au f den 

AIDA-Bericht6 zu Griechenland sowie die Berichte von RSA/PRO ASYL7 verwiesen. 

 

 
1  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 . 

2  Medienmitteilung vom 26. Januar 2011, BFM: Praxisanpassungen im Asylverfahren . 

3  Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vom 26. Januar 2011, M.S.S. 

gegen Belgien und Griechenland (Nr. 30696/09), insbesondere aber auch die Grundsatzurteile des 
BVGer vom 16. August 2011 (BVGE 2011/35 und 2011/36) und das Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes (EuGH), N. S. gegen Secretary of State for the Home Department (verbundene Rechtsachen  
C-411/10 und C-493/10) haben diese Praxis des SEM wesentlich beeinflusst.  

4  SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr, Stand 16. Januar 2020, C 3 – Dublin-Verfahren, S. 14. 

5  Die SFH sieht diese Praxisänderung kritisch, da aus ihrer Sicht nach wie vor systemische Mängel im 

griechischen Asylsystem bestehen, vgl. dazu Griechenland (fluechtlingshilfe.ch). 
6  ECRE/AIDA, Country Report Greece, Update 2024, September 2025. 

7  https://rsaegean.org/en/category/publications/ . 

https://www.proasyl.de/
https://rsaegean.org/en/
https://www.bvger.ch/media-releases/063101df-547c-4819-a54b-8f57f987d946/de/f-5298-2024_web.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
http://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-37397.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-160236%22]}
https://bvger.weblaw.ch/pdf/2011-35_2011-08-16_d47e804b-d695-4293-befe-40ed4abf4e58.pdf
https://bvger.weblaw.ch/pdf/2011-35_2011-08-16_d47e804b-d695-4293-befe-40ed4abf4e58.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0411
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c3-d.pdf.download.pdf/hb-c3-d.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/themen/laenderinformationen/dublinlaender-und-sichere-drittstaaten/griechenland
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://rsaegean.org/en/category/publications/
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1.2 Griechenland als «sicherer Drittstaat» 

Relevant ist Griechenland für die Schweiz als vermeintlich sicherer Drittstaat für Perso-

nen, die in Griechenland bereits einen internationalen Schutzstatus8 erhalten haben. 

Von insgesamt 5'654 Out-Verfahren, die 2024 ein bilaterales Rückübernahme-Abkommen 

(RüA) betrafen, bezogen sich 1'852 Fälle auf Griechenland9, in 1'710 Fällen stimmte Grie-

chenland der Übernahme zu, 82 Personen wurden überstellt.10 Bis Ende August 2025 

betrafen 1'751 von insgesamt 4'022 RüA-Verfahren Griechenland, Griechenland stimmte 

in 1'500 Fällen der Überstellung zu und 61 Personen wurden tatsächlich überstellt.11 

Nach Angaben der griechischen Polizei gingen bei den griechischen Behörden im ersten 

Halbjahr 2025 Rückübernahmeersuchen für 3 ’279 Personen mit internationalem Schutz-

status aus anderen europäischen Ländern ein. Diese Zahl entspricht fast der Gesamtzahl 

der im gesamten Jahr 2024 eingereichten Ersuchen (3 ’615). Die überwiegende Mehrheit 

der Rückübernahmeersuchen im ersten Halbjahr 2025 stammte aus nur zwei Ländern: 

Deutschland (1’516) und der Schweiz (1 ’309). Im ersten Halbjahr 2025 wurden 293 Per-

sonen nach Griechenland überstellt, im gesamten Jahr 2024 waren es 390 Personen. 12 

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Situation für Schutzberechtigte in Grie-

chenland gegeben werden, anschliessend wird die Rechtsprechung betrachtet. Mittels 

eines Vergleichs der beiden Kapitel wird in einem weiteren Kapitel ein Fazit gezogen. 

Darauf basierend werden Empfehlungen dargelegt.  

  

 

 
8  Flüchtlingsstatus oder subsidiärer Schutz.  

9  Auf der Grundlage des Abkommens vom 28. August 2006 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und 

der Regierung der Hellenischen Republik über die Rückübernahme von Personen mit irregulärem Aufent-
halt (mit Protokoll); SR 0.142.113.729; Inkrafttreten: 12. Februar 2009. 

10  SEM, Asylstatistik, 7-55: Rückübernahme-Abkommen – Ersuchen, Erledigungen und Überstellungen 

nach Rückübernahmestaaten, Laufjahr 2024.  
11  SEM, Asylstatistik, 7-55: Rückübernahme-Abkommen – Ersuchen, Erledigungen und Überstellungen 

nach Rückübernahmestaaten, Laufjahr 2025, Stand 7. Oktober 2025. 
12  RSA, Recognised refugees statistics in Greece: first half of 2025  – returns on the rise, long-standing 

barriers to integration unresolved, 30. September 2025.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052211/index.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2024/12.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2025/08.html
https://rsaegean.org/en/recognised-refugees-statistics-in-greece-2025half/
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2 BERICHTE 

Hilfreich für vertiefte Informationen zur Situation von Personen mit Schutzstatus in Grie-

chenland sind die folgenden Berichte, die jährlich aktualisiert werden:  

September 2025: ECRE/AIDA – Country report, Update 2024 

Der AIDA-Bericht wird jährlich aktualisiert und beschäftigt sich sowohl mit dem griechi-

schen Asylsystem als auch ab Seite 217 mit der Situation für Personen mit Status in 

Griechenland. Der Bericht gibt einen Überblick über die Aufenthaltsbewilligungen und 

Statusrechte inkl. Familienzusammenführung und Bewegungsfreiheit , Unterbringung, Ar-

beit und Bildung sowie Sozialhilfe und Gesundheitsversorgung.  

März/April 2025: RSA/PRO ASYL – Recognised Refugees – Zur Situation 

von international Schutzberechtigten in Griechenland 

Die Berichte von Refugee Support Aegean (RSA) und der Stiftung PRO ASYL vom März 

(EN) und April (DE) 2025 machen deutlich, dass sich die Lebensbedingungen für Perso-

nen mit einem internationalen Schutzstatus in  Griechenland nicht verbessert haben. Es 

bestehen weiterhin flächendeckende Defizite bezogen auf die Aufnahme, Versorgung und 

Integration von Schutzberechtigten. In der Praxis besteht für Personen mit Schutzstatus 

weiterhin kein gesicherter Zugang zu Unterbringung, Lebensmittelversorgung, medizini-

scher und psychologischer Behandlung oder zum Arbeitsmarkt. Schutz existiert für aner-

kannte Flüchtlinge und subsidiär geschützte in Griechenland nur auf dem Papier.  

3 DIE SITUATION VON 
SCHUTZBERECHTIGTEN 

Damit Personen mit internationalem Schutzstatus in Griechenland Zugang zu Rechten 

und Leistungen erhalten, benötigen sie eine Reihe von Dokumenten, die von verschiede-

nen Behörden ausgestellt werden. Um an diese Dokumente zu gelangen, müssen kom-

plexe Verfahren durchlaufen werden. Teilweise ist die Ausstellung bestimmter Doku-

mente wechselseitig voneinander abhängig, so dass der Erhalt eines Dokuments den 

Besitz eines anderen voraussetzt. Diese zirkuläre Abhängigkeit erschwert den Erhalt von 

Dokumenten zusätzlich. In den folgenden Unterkapiteln wird kurz auf einzelne Aspekte 

eingegangen, für einen Gesamtüberblick aber auf die im vorherigen Kapitel erwähnten 

Berichte verwiesen.  

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2025/09/AIDA_GR_2024-update.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2025/04/RSA_BIP_Report_EN.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
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3.1 Ankunft für Rückkehrende 

Bei der Ankunft am Athen International Airport – dem Zielflughafen sämtlicher Rückfüh-

rungen nach Griechenland – werden den betroffenen Personen meist keinerlei Informati-

onen bereitgestellt.13 In gewissen Fällen wird ein Informationsblatt in Griechisch abgege-

ben, in dem darauf hingewiesen wird, die Asylbehörden zu kontaktieren. Rückkehrende 

erhalten keine Informationen darüber, wie sie ihre Aufenthaltsgenehmigung (ADET) ver-

längern oder neu beantragen können.14 

3.2 Aufenthaltsbewilligung (ADET) 

Eine gültige Aufenthaltserlaubnis (ADET15) ist Voraussetzung für die Erlangung einer So-

zialversicherungsnummer (AMKA), für die Eröffnung eines Bankkontos, für den Zugang 

zum Arbeitsmarkt, den Bezug von Sozialleistungen und für die Freizügigkeit innerhalb 

Griechenlands. Ohne sie besteht kein Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zum Ar-

beitsmarkt. Ein positiver Asylentscheid für sich alleine berechtigt noch nicht zu einer A-

DET. Dazu wird ein ADET-Entscheid der zuständigen regionalen Asylbehörden (Regional 

Asylum Office RAO) oder der autonomen Asyleinheit (Autonomous Asylum Unit AAU) 

benötigt. Gemäss ADET-Verordnung16 soll der ADET-Entscheid direkt in die Entschei-

dung über das Asylgesuch aufgenommen werden. Dieser Prozess enthält jedoch regel-

mässig formale Fehler wie das Fehlen einer Unterschrift oder fehlerhafte Angaben, wes-

halb die ADET nicht gültig ist und erneut beantragt werden muss; das ist kompliziert und 

führt zu Verzögerungen.17  

Die Aufenthaltsbewilligung für anerkannte Flüchtlinge ist drei Jahre gültig, für Personen 

mit subsidiärem Schutz ein Jahr, nach Verlängerung zwei Jahre. 18 Die Verlängerung der 

Aufenthaltsbewilligung muss 30 Tage vor deren Ablauf beantragt werden. 19 

Der Prozess zur Verlängerung einer ADET verlangt Gänge zu verschiedenen Behörden 

und ist von technischen Defiziten, für Unkundige schwer erkennbaren Zuständigkeiten 

und Verzögerungen geprägt:20 Im ersten Halbjahr 2025 waren 1’500 Verlängerungen von 

Aufenthaltsgenehmigungen seit über einem Jahr anhängig. Während diese r Wartezeiten 

werden die Begünstigten nicht über den Stand ihres Verfahrens informiert. Die 

 

 
13  Vgl. dazu als Beispiel die von RSA dokumentierten Fälle, die Anfang 2025 nach Griechenland überstellt 

wurden: RSA, No support for refugees returned to Greece, 20. März 2025.  
14  ECRE/AIDA, Country Report Greece, Update 2024, September 2025, S. 260. 

15  Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου. 

16  ADET Regulation, JMD 513542/2022, Gov. Gazette Β΄ 4763, 12. September 2022. 

17  Stiftung PRO ASYL /RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 12 ff. 
18  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 11; ECRE/AIDA Country Report Greece, 2024 Update, September 2025, S. 235.  
19  ECRE/AIDA, Country Report Greece, 2024 Update, September 2025, S. 236.  

20  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 12 ff. 

https://rsaegean.org/en/no-support-for-refugees-returned-to-greece/
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
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«Bescheinigung über den Asylstatus», die sie auf Antrag beim Asylamt bis zum Abschluss 

des Verfahrens erhalten können, wird von anderen Behörden in der Regel nicht akzep-

tiert.21 

3.3 Steueridentifikationsnummer (AFM) 

Die Steueridentifikationsnummer (AFM22) ist unter anderem eine weitere Voraussetzung 

für die Eröffnung eines Bankkontos, für die Anmietung von Wohnraum sowie für den Zu-

gang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen. Nach Stellung des Asylgesuchs erhalten 

Asylsuchende in der Regel automatisch eine AFM.23 Allerdings ist diese an die Aufent-

haltserlaubnis während des Asylverfahrens geknüpft. Nach Anerkennung des internatio-

nalen Schutzes entfällt diese Verknüpfung und die AFM-Bescheinigung wird gesperrt. Die 

Verknüpfung mit der neuen Aufenthaltsbewilligung wird nicht automatisch vorgenommen 

und muss beantragt werden.24  

Mit Ablauf einer Aufenthaltsbewilligung wird die AFM automatisch deaktiviert, bis die Auf-

enthaltsbewilligung verlängert wurde. Aufgrund der langen Wartezeiten für die Verlänge-

rung der Aufenthaltsbewilligung besteht das Risiko, dass Personen die mit der AFM in 

Zusammenhang stehenden Rechte, einschliesslich des Arbeitsmarktzugangs und des Zu-

gangs zu Sozialleistungen, wieder verlieren.25 

3.4 Sozialversicherungsnummer (AMKA) 

Die Sozialversicherungsnummer (AMKA26) ist Voraussetzung für die Aufnahme einer Be-

schäftigung und die Registrierung bei der staatlichen Arbeitsagentur (DYPA 27). Sie ist 

auch für den Bezug von sämtlichen Zulagen und Sozialleistungen erforderlich sowie für 

Dienstleistungen des öffentlichen Sektors, den Zugang zum Gesundheitssystem und zu 

Obdachlosenunterkünften.  

Voraussetzung für die Erteilung einer AMKA ist eine gültige Aufenthaltsbewilligung. Wäh-

rend dem Asylverfahren erhalten Personen eine vorläufige Versicherungsnummer 

 

 
21  RSA, Recognised refugees statistics in Greece: first half of 2025  – returns on the rise, long-standing 

barriers to integration unresolved, 30. September 2025.  
22  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 

23  Art. 1 (3) und Art. 8 AADE-Dekret A1270/2020, Amtsblatt B’ 5508, 14. Dezember 2020. 

24  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 27 f. 
25  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 27 f. 
26  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης . 

27  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης . 

https://rsaegean.org/en/recognised-refugees-statistics-in-greece-2025half/
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
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(PAAYPA28).29 Nach Erhalt eines Schutzstatus muss die Umwandlung der PAAYPA in eine 

AMKA beantragt werden. Hier ist zu beachten, dass die zuständigen Behörden die Aus-

stellung einer AMKA verweigern, wenn die Voraussetzungen für deren Aktivierung nicht 

erfüllt sind. 

Für die Aktivierung der AMKA wird sowohl ein Wohnsitznachweis als auch ein Arbeits-

vertrag oder eine Einstellungsbescheinigung verlangt, die im Informationssystem des Ar-

beitsministeriums hinterlegt werden muss.30 Folglich können Personen, die keine legale 

Beschäftigung gefunden haben, keine Sozialversicherungsnummer AMKA erhalten. 31 Für 

die Aufnahme einer Beschäftigung wiederum wird eine AMKA benötigt. Dies ist eines der 

Beispiele für den am Anfang von Kapitel 3 erwähnten bürokratischen Teufelskreis, bei 

dem sich Dokumente gegenseitig bedingen.  

Am Tag nach Ablauf der Aufenthaltsbewilligung (ADET) wird die AMKA automatisch de-

aktiviert. Dies betrifft insbesondere Personen, die in andere Staaten weitergereist sind, 

und Personen, deren Aufenthaltsbewilligung sich im Prozess der Verlängerung befinde t.  

3.5 Sozialleistungen 

Es gibt keine Sozialleistungen, die spezifisch für Personen mit Schutzstatus in Griechen-

land vorgesehen sind. Die finanzielle Unterstützung für Asylsuchende endet im Moment 

der Statusgewährung automatisch.  

Die meisten Sozialleistungen in Griechenland sind an lange Aufenthaltszeiten geknüpft .  

Entsprechend sind Personen mit Schutzstatus, die keinen ununterbrochenen mehrjähri-

gen Aufenthalt in Griechenland nachweisen können, davon ausgeschlossen. 32  

Die Voraussetzung einer bestimmten Aufenthaltszeit  gilt jedoch nicht für die Gewährung 

des Mindesteinkommens (EEE33). Bedingung dafür ist, dass das Einkommen der einzel-

nen Mitglieder eines Haushalts zusammengerechnet unter der Armutsgrenze liegt und 

sich die Personen rechtmässig in Griechenland aufhalten. Von obdachlosen Personen 

wird für die Gewährung des Mindesteinkommens eine Obdachlosenbescheinigung 

 

 
28  Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού . 

29  Es kommt vor, dass auf offiziellen Dokumenten, z. B. von Spitälern, eine AMKA -Nummer angegeben ist, 

obwohl die Person noch keine AMKA besitzt, dies rührt daher, dass kein Feld für die PAAYPA -Nummer 
vorgesehen ist (bis 2019 verfügten Personen im Asylverfah ren über eine AMKA) und gewisse Stellen 
entsprechend einfach die vorläufige Nummer eintragen. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die je-
weilige Person über eine aktive AMKA verfügt.  

30  ECRE/AIDA, Country Report Greece, 2024 Update, September 2025, S.266 f. 

31  Die Europäische Kommission hat gegenüber den Organisationen der griechischen Zivilgesellschaft ange-

geben, sie habe das Problem wiederholt bei den zuständigen Behörden thematisiert: Europäische Kom-
mission, 18th Steering Committee Meeting for Migration Management, Ares(2024)5820415, 6. Juni 2024; 
E-Mail-Korrespondenz: ‘Meeting with Deputy Minister Voultepsi’, Ares(2024)5589966, 16. Mai 2024; 
Meeting Minutes of the Legal Aid Working Group CEAS Sub-Working Group, 11. November 2024. 

32  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 33; aufgrund dieser indirekten Diskriminierung wurde von der europäischen Kommis-
sion im Januar 2023 ein Vertragsverletzungsverfahren (INFR(2022)2044) eingeleitet. Dennoch wurden 
bislang keine Schritte unternommen, um die Einhaltung von Art. 29 der EU -Qualifikationsrichtlinie si-
cherzustellen. 

33  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα . 

https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_23_142
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verlangt, welche nur ausgestellt wird, wenn eine Person die Voraussetzungen für die Be-

antragung von Sozialleistungen erfüllt (gültige Aufenthaltserlaubnis, Steueridentifikati-

onsnummer, etc.). Generell erfordert die Beantragung des Mindesteinkommens eine gü l-

tige Aufenthaltserlaubnis, eine Steueridentifikationsnummer, einen Steuerbescheid, eine 

aktive Sozialversicherungsnummer, ein Bankkonto sowie TAXISnet -Zugangsdaten.34 

3.6 Gesundheitsversorgung  

Trotz grundsätzlich günstiger rechtlicher Rahmenbedingungen wird der tatsächliche Zu-

gang zu Gesundheitsdiensten durch einen erheblichen Mangel an Ressourcen und Kapa-

zitäten sowohl für Ausländer*innen als auch für die einheimische Bevölkerung behindert. 

Dieser Mangel ist auf die Sparpolitik und im Fall von fremdsprachigen Personen auf das 

Fehlen geeigneter Kulturmittler*innen zurückzuführen. Darüber hinaus bestehen admi-

nistrative Hindernisse bei der Erteilung der Sozialversicherungsnummer (AMKA). Wer 

über keine Sozialversicherungsnummer verfügt, hat im Krankheitsfall keinen Zugang zur 

öffentlichen Gesundheitsversorgung und ist von sämtlichen medizinischen Leistungen, 

die nicht als Notfallversorgung gelten, ausgeschlossen.35  

Wenn während des Asylverfahrens die öffentliche Gesundheitsversorgung in Anspruch 

genommen wird, so wird in das Feld der AMKA die während dem Verfahren gültige vor-

läufige Versicherungsnummer PAAYPA eingetragen. Dieser Eintrag ist rein administrati-

ver Natur; es lässt sich daraus nicht schliessen, ob die betreffende Person über eine 

gültige AMKA verfügt.  

Psychologische und psychiatrische Angebote für Asylsuchende und Schutzstatusinha-

bende fehlen gänzlich. Es existieren keine speziellen Behandlungsmöglichkeiten für Fol-

teropfer.36 

3.7 Unterbringung  

30 Tage nach der Anerkennung eines Schutzstatus verlieren die betroffenen Personen 

ihren Unterbringungsplatz, sofern sie während des Asylverfahrens untergebracht waren. 

Es ist keine Anschlusslösung vorgesehen; die Schutzberechtigten sind auf den freien 

Wohnungsmarkt angewiesen. Der Staat stellt keinen Wohnraum zur Verfügung. Es 

herrscht zudem eine Wohnungsnot in Griechenland und in den Städten steigen die Mieten 

kontinuierlich. Es gibt nur wenige Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose, und es 

 

 
34  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 35 f. 
35  ECRE/AIDA, Country Report Greece, 2024 Update, September 2025, S.266 f. ; Stiftung PRO ASYL/RSA, 

Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechenland , April 2025, S. 41. 
36  RSA/Stiftung PRO ASYL, Beneficiaries of international protection in Greece – Access to documents and 

socio-economic rights, März 2023, S. 27, die Ausführungen im Bericht von 2023 sind nach wie vor gültig 

(Bestätigung durch RSA via E-Mail vom 9. Oktober 2025).  

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03_RSA_BIP.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03_RSA_BIP.pdf
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gibt keine Unterkünfte, die speziell für anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit subsidi-

ärem Schutzstatus vorgesehen sind. In Athen beispielsweise gibt es nur sieben öffentli-

che Unterkünfte für Obdachlose. In diesen Unterkünften können Personen, denen inter-

nationaler Schutz gewährt wurde, eine Unterkunft beantragen. Es ist aber äusserst 

schwierig, aufgenommen zu werden, da diese Unterkünfte immer überfüllt sind und eine 

lange Warteliste haben.37 

Die legale Anmietung von Wohnraum ist international Schutzberechtigten  praktisch ver-

sperrt. Abgesehen von der Frage der Finanzierung und Diskriminierung bei der Woh-

nungsvergabe bestehen auch hier bürokratische Hürden. So wird der Besitz einer Auf-

enthaltsbewilligung (ADET), einer Steuernummer (AFM) und eines griechischen 

Bankkontos vorausgesetzt.  

Für Personen mit internationalem Schutzstatus besteht folglich ein reales Risiko, unab-

hängig von ihrem Willen in eine Situation der Obdachlosigkeit und extremer Armut zu 

gelangen.38 

HELIOS+ ist das Nachfolgeprojekt von HELIOS (siehe insb. Kap. 3.8), eine Unterbringung 

bietet das Programm nicht. Die Mietzuschüsse des Programms wurden gemäss Angaben 

des Migrationsministeriums vom Oktober 2025 vollständig eingestellt. 39  

3.8 Zugang zum Arbeitsmarkt  

Der Zugang zum Arbeitsmarkt steht anerkannten Schutzberechtigten zwar gesetzlich of-

fen, tatsächlich ist der Zugang durch hohe sprachliche und administrative Hürden, sowie 

durch die schlechte wirtschaftliche Lage erschwert.   

Notwendig für eine legale Beschäftigung von Schutzberechtigten ist der Nachweis einer 

gültigen Aufenthaltserlaubnis (ADET). Darüber hinaus wird für eine legale Einstellung 

eine Steueridentifikationsnummer (AFM) sowie eine Sozialversicherungsnummer (AMKA) 

benötigt. Während der Zeit für die Erneuerung der Aufenthaltserlaubnis erhalten Be-

troffene eine Art Bestätigung ihres Aufenthaltes, welche allerdings nicht zur Arbeit be-

rechtigt. So verlieren Personen ihre Arbeit, sobald die Aufenthaltserlaubnis abgelaufen 

ist.40 

HELIOS+ ist das Nachfolgeprojekt von HELIOS und hat zum Ziel, Personen mit Schutz-

status in Griechenland bei ihrer Integration und dem Zugang zum Arbeitsmarkt zu unter-

stützen.41 Es stehen ca. 1'000 Plätze pro Jahr zur Verfügung, was den Bedarf bei Weitem 

 

 
37  ECRE/AIDA Country Report Greece, 2024 Update, September 2025, S. 259.  

38  So auch die Einschätzung von RSA/Stiftung PRO ASYL im Bericht: Beneficiaries of international protec-

tion in Greece – Access to documents and socio-economic rights, März 2025, S. 32 f. 
39  Tagesspiegel, Mietzuschüsse werden komplett gestrichen: Griechenland kürzt Sozialleistungen für Asyl-

berechtigte massiv, 7. Oktober 2025. 
40  ECRE/AIDA, Country Report Greece, 2024 Update, September 2025, S. 262.  

41  https://greece.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1086/files/documents/2025 -07/helios_a5_en.pdf. 

https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://rsaegean.org/en/recognised-refugees-in-greece-2025/
https://rsaegean.org/en/recognised-refugees-in-greece-2025/
https://www.tagesspiegel.de/internationales/mietzuschusse-werden-komplett-gestrichen-griechenland-kurzt-sozialleistungen-fur-asylberechtigte-massiv-14497067.html
https://www.tagesspiegel.de/internationales/mietzuschusse-werden-komplett-gestrichen-griechenland-kurzt-sozialleistungen-fur-asylberechtigte-massiv-14497067.html
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/
https://greece.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1086/files/documents/2025-07/helios_a5_en.pdf
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nicht deckt. Um Unterstützung durch das Programm zu erhalten, darf der Zeitpunkt der 

Statusanerkennung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.  

3.9 Rechtsweg 

Es besteht in Griechenland kein spezifischer Rechtsbehelf42 für Personen mit internatio-

nalem Schutzstatus, um den Zugang zu sozioökonomischen Rechten einzuklagen. Es gibt 

nur die Möglichkeit, sich auf die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts zu 

berufen, die keinen effektiven Rechtsbehelf zur Durchsetzung der mit einem internatio-

nalen Schutzstatus verbundenen Rechte bieten. RSA sind keine Gerichtsentscheidungen 

im Rahmen von gerichtlichen Überprüfungs- oder Entschädigungsverfahren zur Verwei-

gerung der Rechte von Personen mit internationalem Schutz bekannt. 43 

3.10 Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen 

Es ist zu beachten, dass Nichtregierungsorganisationen (NGO) vor Ort in Griechenland 

mit stark limitierten Ressourcen und gleichzeitig enorm hoher Nachfrage arbeiten. Hinzu 

kommt, dass der griechische Staat die Arbeit von NGOs seit einigen Jahren massiv ein-

schränkt.44 Ebenfalls zu beachten ist die Streichung von Fördergeldern infolge der Kür-

zungen von USAID und UNHCR und die rückläufigen Spendeneinnahmen im gesamten 

Asylbereich der letzten Jahre.  

Dies wird auch durch die Stellungnahme von der Stiftung PRO ASYL und RSA vom April 

2025 bestätigt: «Die fehlende staatliche Unterstützung für international Schutzberechtigte 

kann in Griechenland auch nicht von Nichtregierungsorganisationen aufgefangen werden, 

die fast ausschließlich in urbanen Zentren und auf den ägäischen Inseln vor der türki-

schen Küste aktiv sind. Die Unterstützung, die sie international Schutzberechtigten bie-

ten, erfolgt nur punktuell und ist auf einen kleinen Personenkreis beschränkt. Bei vielen 

Nichtregierungsorganisationen handelt es sich zudem um kleine Grassroots Initiativen, 

die in Deutschland am ehesten mit ehrenamtlichen Initiativen vergleichbar sind. Sie sind 

nicht in der Lage, die systemischen staatlichen Mängel bei der Unterstü tzung für interna-

tional Schutzberechtigte auszugleichen. Dies gilt umso mehr, da der griechische Staat 

die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen seit einigen Jahren massiv einschränkt und 

 

 
42  Mit Ausnahme der Verwaltungsbeschwerde im Falle einer Ablehnung der Ausstellung eines Reiseauswei-

ses und der Verwaltungsbeschwerde im Falle der Ablehnung des Antrags auf das Garantierte Mindest-
einkommen. 

43  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 48.  
44  Vgl. dazu PRO ASYL, Angriffe auf Asylorganisationen in Griechenland vom 3. Dezember 2021.  

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/news/angriffe-auf-asylorganisationen-in-griechenland/
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Nichtregierungsorganisationen zusätzlich mit Kürzungen von Fördergeldern konfrontiert 

sind.»45 

In einem Schreiben an die SFH vom Juli 2025 haben 14 im Asylbereich tätige griechische 

NGOs auf ihre beschränkten Ressourcen und ihre Besorgnis über Verweise von Gerich-

ten auf ihre Unterstützung hingewiesen.46  

4 SCHWEIZER RECHTSPRECHUNG 

Die Rechtsprechung des BVGers in Bezug auf den sicheren Drittstaat Griechenland ist 

seit Jahren restriktiv.47 Im Folgenden sollen zuerst die beiden aktuell geltenden Refe-

renzurteile thematisiert und anschliessend ein kurzer Überblick über relevante Urteile 

zwischen September 2024 und September 2025 gegeben werden.  

4.1 Referenzurteile 

E-3427/2021 vom 28. März 2022 

Mit einem Referenzurteil48 wurde im März 2022 die Rechtsprechung für die Zumutbarkeit 

des Vollzugs der Wegweisung von Familien mit Kindern und sehr vulnerablen Personen 

präzisiert und die Legalvermutung (dass Griechenland ein sicherer Drittstaat sei) relati-

viert. Für Familien mit Kindern erachtete das Gericht den Vollzug der Wegweisung als 

zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen (E. 11.5.2). Nicht 

länger aufrechterhalten hatte das Gericht die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Voll-

zuges der Wegweisung bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletz-

lichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine 

schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage s ind, aus eigener Kraft die ihnen 

 

 
45  Stiftung PRO ASYL/RSA, Stellungnahme zur Situation von international Schutzberechtigten in Griechen-

land, April 2025, S. 5. 
46  Der Brief ist auf dem SFH-Asylwiki zu finden: Griechenland - Grèce (Drittstaat) | Asylwiki.  

47  Vgl. dazu die jährlichen Beiträge im Jahrbuch Migrationsrecht, insb. Teresia Gordzielik/Helen Zemp/Adri-

ana Romer, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, in: Jahr-
buch für Migrationsrecht 2024/2025, S. 240 f.; Helen Zemp/Teresia Gordzielik /Marie Nocke, Die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, in: Jahrbuch für Migrationsrecht  
2023/2024, S. 194 f; Adriana Romer/Helen Zemp/Teresia Gordzielik, Die Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2022/2023, S. 247 ff.; 
Adriana Romer/Angela Stettler/Marc Schärer, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im 
Bereich des Asylrechts, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2020/2021, S. 258 f f.; Adriana Romer/Angela 
Stettler, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, in: Jahrbuch für 
Migrationsrecht 2019/2020, S. 300 ff.; Adriana Romer/Angela Stettler/Sarah Frehner, Die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 
2018/2019, S. 231 ff.; Adriana Romer/Seraina Nufer/Sarah Frehner, Die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018, S. 19 8 ff. 

48  BVGer, Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022. 

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/20250407_PRO-ASYL-RSA_Stellungnahme-zur-Situation-Schutzberechtigter-in-Griechenland.pdf
https://asylwiki.osar.ch/node/2870#NGO
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=E-3427%2F2021&id=28bbd11a-465e-4066-b751-3ef42e53ba55&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Nach Auffassung des Gerichts sei daher der 

Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie zum 

Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische 

Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist, grundsätzlich unzu-

mutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer aus-

nahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden 

könne (E. 11.5.3). Bei Familien mit Kindern (mit beiden Elternteilen oder nur einem) und 

äusserst vulnerablen Personen sei deshalb eine eingehende Prüfung vorzunehmen.  

Betreffend die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung sah das Gericht jedoch keinen 

Anlass, von seiner bisherigen Rechtsprechung49 abzuweichen, wonach der Vollzug der 

Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten ha-

ben, grundsätzlich zulässig sei. Trotz des Eingeständnisses der äusserst schwierigen 

Lebensbedingungen und der beschwerlichen Alltagsbewältigung für Schutzstatusinha-

bende in Griechenland geht das BVGer in konstanter Rechtsprechung davon aus, dass 

Schutzberechtigte grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzu-

decken. Unterstützungsleistungen und weitere Rechte könnten direkt bei den zuständigen 

Behörden eingefordert werden, falls notwendig auf dem Rechtsweg.  

D-2590/2025 vom 11. September 2025 

Mit dem Referenzurteil D-2590/2025 vom 11. September 2025 hat das BVGer seine 

Rechtsprechung in Bezug auf Familien mit Status in Griechenland verschärft. Das Urteil 

betraf eine Familie mit minderjährigen Kindern, die im August 2024 in Griechenland als 

Flüchtlinge anerkannt wurden. Im November 2024 hatte die Familie in der Schweiz ein 

Asylgesuch gestellt, das SEM war im April 2025 nicht darauf eingetreten. Dieser Nicht-

eintretensentscheid (NEE) wurde vor dem BVGer angefochten.  

Das Gericht beschäftigte sich ausführlich mit den Schwierigkeiten beim Erhalt von Leis-

tungen in Griechenland, war aber im Einzelfall immer wieder der Ansicht, dass sich die 

Familie nicht genügend um Unterstützung bemüht habe, sondern relativ zeitnah nach der 

Statusgewährung weitergereist sei. Das Gericht führte aus, dass die Situation für Fami-

lien mit Kindern, die in Griechenland internationalen Schutz erhalten haben, insbeson-

dere im Hinblick auf eine angemessene Unterkunft und eine dauerhafte Wohnsituation  

nach wie vor schwierig sei. Diesem Umstand sei bei der Prüfung der Frage Rechnung zu 

tragen, ob im konkreten Einzelfall die Vermutung der Zulässigkeit respektive der Zumut-

barkeit des Wegweisungsvollzugs umgestossen werde und die Familie für den Fall eines 

Wegweisungsvollzugs in eine menschenunwürdige Situation im Sinne von Art. 83 Abs. 3 

AIG respektive in eine konkrete Gefährdungssituation im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG 

geraten könnte.  

Allerdings könne von in Griechenland schutzberechtigten Familien erwartet werden, dass 

sie konkrete Anstrengungen unternähmen, um sich in der Aufnahmegesellschaft zu in-

tegrieren. Nach ihrer Anerkennung dürften sie sich nicht darauf beschränken, ihre An-

strengungen allein darauf auszurichten, Reisedokumente zu erhalten und so rasch als 

 

 
49  Vgl. BVGer, Referenzurteil D-559/2020 vom 13. Februar 2020 E. 8.2. 

https://jurispub.admin.ch/publiws/download?decisionId=b9e0cd98-3a2c-4c3f-91c4-64e2fbaeb8ab
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=D-559%2F2020&id=35e60887-ef20-47e8-9bbc-b609dd478b77&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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möglich weiterzureisen. Wenn die betroffenen Familien jedoch aufzeigten, dass es 

ihnen trotz zumutbarer Anstrengungen unter Ausschöpfung der vorhandenen Res-

sourcen nicht gelungen sei, sich in Griechenland eine menschenwürdige Existenz 

aufzubauen, könnte dies den Wegweisungsvollzug unzulässig oder unzumutbar er-

scheinen lassen.  

4.2 Urteile des Bundesverwaltungsgerichts50  

Von 161 Urteilen im Jahr 2025 (Veröffentlichungsdatum bis zum 30.September 2025), die 

sich mit sicheren Drittstaatentscheiden befassten, betrafen 113 Urteile Griechenland. Da-

von wurden 4 Beschwerden gutgeheissen.51 

Im gesamten Jahr 2024 wurden von 138 Beschwerden gegen Wegweisungen in den so-

genannten sicheren Drittstaat Griechenland insgesamt 12 Beschwerden gutgeheissen, 

davon eine52 seit dem letzten Update dieser Notiz, die Gutheissung erfolgte aufgrund der 

unvollständigen Sachverhaltserstellung durch das SEM. 

Eine Verschärfung der Rechtsprechungbezüglich Familien mit Schutzstatus in Griechen-

land hatte sich bereits vor dem Referenzurteil von 2025 angedeutet. Vermehrt wurde die 

Wegweisung von Familien nach Griechenland bestätigt mit Verweis auf besonders güns-

tige Umstände in Griechenland im Sinne des Referenzurteils  von 2022. Die Urteile im 

Berichtszeitraum zu Familien deuteten zudem bereits an, was im September 2025 als 

Referenzurteil festgehalten wurde: Familien wurde vorgehalten, dass sie in Griechenland 

nicht genügend Anstrengungen unternommen hätten, um ihre Situation zu verbessern. 53  

So führte das BVGer im Urteil einer afghanischen Familie mit vier Kindern aus: «Die 

Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung aufzeigt, 

weshalb sie unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zur Erkenntnis gelangt ist, 

dass der Wegweisungsvollzug für die Familie zumutbar ist. Sie ist in der angefochtenen 

Verfügung namentlich auf den Gesundheitszustand, die Ausbildung, die Fremdsprachen-

kenntnisse und die Berufserfahrung der Beschwerdeführer eingegangen. Zudem hat sie 

ebenfalls im Sinne der oben genannten bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 

in ihre Abwägung miteinfliessen lassen, ob und inwieweit die Beschwerdeführer eigene, 

ihnen zumutbare Anstrengungen unternommen hatten beziehungsweise bereits versucht 

hatten, in Griechenland Hilfen in Anspruch zu nehmen. Diesbezüglich müssen sich die 

Beschwerdeführer zunächst zu Recht vorhalten lassen, dass ihre mehrfach geäusserte 

Absicht, Griechenland so bald wie möglich in Richtung der Schweiz zu verlassen, im Wi-

derspruch zu allfälligen langanhaltenden und langfristigen Verbesserungsbemühungen 

 

 
50  Von September 2024 bis Ende September 2025. Für frühere Rechtsprechung wird auf die Vorjahres -Ver-

sionen dieser Analyse verwiesen, die auf dem SFH-Asylwiki zu finden sind.  
51  Diese Zahlen entsprechen denjenigen Urteilen, die beim BVGer in der Kategorie «sicherer Drittstaat» 

geführt werden, es kommt jedoch vor, dass Urteile dem «Vollzug der Wegweisung» oder anderen Kate-
gorien zugeordnet werden, weshalb Abweichungen bei den Zahlen möglich wären. 

52  BVGer, Urteil D-5407/2024 vom 18. November 2024. 

53  So z.B. in BVGer, Urteil  E-5296/2025 vom 24. Juli 2025, E. 8.3.3; Urteil E-5038/2025 sowie E-5042/2025 

vom 31. Juli 2025, jeweils E. 7.2.2. 

https://asylwiki.osar.ch/node/2870#NGO
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=D-5407%2F2024&id=9ccf65ed-ba00-4103-ba00-91ab839aeaba&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=%20E-5296%2F2025&id=a6a9a30e-7d77-4d09-9c94-86291637d018&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=E-5038%2F2025%20&id=bad8c6d1-50d8-4a80-9f89-ac2bce1ac8a0&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=E-5042%2F2025%20&id=5565c1c0-e3c0-495c-83f2-e487ec0119fd&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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ihrer Situation in Griechenland steht (vgl. SEM-eAkten 73/8 F34 und 78/7 F36). Sodann 

vermögen sie mit ihren Vorbringen nicht glaubhaft zu machen, dass sie in Griechenland 

mit einer existenziellen Notlage zu kämpfen hatten, die sie nicht aus eigner Kraft h ätten 

abwenden können oder dass ihnen eine solche nach ihrer Rückkehr nach Griechenland 

drohen würde.»54 Die Beschwerde wurde abgelehnt. 

In einem anderen Urteil, das eine Familie mit volljähriger Tochter und minderjährigem 

Sohn betraf, vertrat das BVGer die Ansicht, es obliege der Familie, ihre Rechte bei den 

zuständigen Behörden geltend zu machen und verwies einmal mehr auf Hilfsorganisatio-

nen. Weiter führte das Gericht aus, es deute nichts darauf hin, dass die Familie bei einer 

Rückkehr nach Griechenland einer menschenunwürdigen oder erniedrigen Behandlung 

ausgesetzt seien.55 Die Beschwerde wurde abgelehnt.  

Von den vier Gutheissungen im Jahr 2025 monierten drei56 die ungenügende Abklärung 

des Sachverhaltes durch das SEM.  

Im vierten Urteil57 ging es um einen Mann aus Afghanistan, der in Griechenland über 

einen subsidiären Schutzstatus verfügt. Zwei seiner Brüder, einer minderjährig, wurden 

in der Schweiz vorläufig aufgenommen, wobei insbesondere zum jüngeren ein Abhängig-

keitsverhältnis geltend gemacht wurde. Der Beschwerdeführer argumentierte zudem, er 

habe in Griechenland unter sehr schlechten Bedingungen gelebt, sei nach Erreichen der 

Volljährigkeit obdachlos geworden und habe keine Unterstützung erhalten. Das BVGer 

stellte fest, dass der Mann zwar keine schweren gesundheitlichen Probleme habe, seine 

Rückführung nach Griechenland aber aus familiären und kindesschutzrechtlichen Grün-

den unzumutbar sei. Eine Trennung von seinen Brüdern – insbesondere vom minderjäh-

rigen – würde deren psychische Stabilität gefährden und dem Kindeswohl widersprechen. 

Zwischen den Brüdern bestehe ein tatsächliches Abhängigkeitsverhältnis.  Die Be-

schwerde wurde gutgeheissen und das SEM angewiesen, den Beschwerdeführer vorläu-

fig aufzunehmen. 

Die Rechtsprechung des Referenzurteils von 2022 bezüglich äusserst vulnerable r Perso-

nen hatte bislang keinen sichtbaren Einfluss auf die Rechtsprechung des BVGer. Selbst 

in Fällen mit schweren gesundheitlichen Problemen, einschliesslich schwerer psychi-

scher Erkrankungen, wurden die betroffenen Personen nicht als «äusserst vulnerabel» 

im Sinne der Rechtsprechung eingestuft und das Gericht verwies auf die medizinische 

Versorgung, die in Griechenland gewährleistet sei.58 

 

 
54  BVGer, Urteil E-5745/2024 vom 25.September 2024, E. 7.4.4. 

55  BVGer, Urteil D-2376/2024 und D-2379/2024 vom 2. April 2025, insb. E. 7.1. 

56  BVGer, Urteil D-6139/2024 vom 7. März 2025; E-3854/2025 vom 5. Juni 2025; D-5720/2025 vom 22. Au-

gust 2025.  
57  BVGer, Urteil D-5418/2024 vom 14. Juli 2025.  

58  So z.B. in BVGer, Urteil E-1117/2025 vom 4. März 2025; Urteil E-7426/2024 vom 12. März 2025; Urteil 

E-1162/2025 vom 12. März 2025; Urteil E-4129/2025 vom 16. Juni 2025.  

https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=E-5745%2F2024&id=df8a0071-9f07-44c3-aae0-877d7a0b80cb&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=D-2376%2F2024&id=a6df5972-6c1c-4f4a-80d6-9f931e7fda99&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=D-6139%2F2024%20&id=01f50dbb-f214-4312-b099-b23b68c515f3&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=eba728d9-636a-41e8-a342-a9b8259b3864&guiLanguage=de&q=E-3854%2F2025%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=2dc3f9a8-0ac1-451f-a27a-2e10fc6923a9&guiLanguage=de&q=D-5720%2F2025%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=8e23351a-26e1-4478-9ada-ef6565847aed&guiLanguage=de&q=D-5418%2F2024%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=6ff5f7b7-e474-496e-aa48-95c2ec060a9f&guiLanguage=de&q=E-1117%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=c8c1859e-b259-4c13-8db1-82813926b29c&guiLanguage=de&q=E-7426%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=ed689493-bf2b-47e0-ae91-85947406462c&guiLanguage=de&q=E-1162%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=f6f4a604-4a50-4319-ad49-12ea08b07c34&guiLanguage=de&q=E-4129%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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5 RECHTSPRECHUNG INTERNATIONAL 

Jahrelang vertrat die Mehrheit der Gerichte in Deutschland die Auffassung, dass schutz-

berechtigten Personen in Griechenland grundsätzlich die Verelendung drohe und eine 

Rückführung dorthin daher gegen Art. 3 EMRK59 verstosse. In der Folge verzichtete das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bei dieser Personengruppe in aller Re-

gel auf einen Wegweisungsentscheid nach Griechenland und führte ein reguläres Asyl-

verfahren durch. Nach den Urteilen des deutschen Bundesverwal tungsgerichts vom April 

202560] in denen das Gericht diese Einschätzung in Bezug auf nicht -vulnerable, alleinste-

hende Männer nicht mehr teilte, zeichnet sich die Praxis des BAMF im September 2025 

folgendermassen ab: Bei Antragsteller*innen, die vom BAMF als vulnerabel eingestuft 

werden, Familien mit minderjährigen Kindern und Personen über 62 Jahre geht das BAMF 

weiterhin von einer drohenden Art. 3 EMRK-Verletzung in Bezug auf Griechenland aus. 

Sie kommen ins nationale Verfahren. Neu ist die Praxis, dass auch nicht-vulnerable Ehe-

paare und alleinstehende, nicht-vulnerable Frauen vom BAMF Wegweisungsentscheide 

erhalten.61 Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu alleinstehenden Männern wird 

teilweise von Verwaltungsgerichten kritisiert, so z.B. vom Verwaltungsgericht Hamburg .62 

Dieses führte aus, dass die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts teilweise auf 

offensichtlich unrichtigen tatsächlichen Feststellungen beruhe. Zudem würden die Be-

richte von Nichtregierungsorganisationen zwar angesprochen, in der Folge jedoch nicht 

weiter berücksichtigt. In Bezug auf Ehepaare und alleinstehende Frauen geht die Mehr-

heit der deutschen Gerichte weiterhin von einer drohenden Art. 3 EMRK -Verletzung in 

Bezug auf Griechenland aus und hebt entsprechende Wegweisungsentscheide des BAMF 

auf. 

Auch in Österreich wird seit 2025 zwischen vulnerablen63 und nicht-vulnerablen64 Perso-

nen unterschieden.  

Die jüngsten Urteile, in denen eine Menschenrechtsverletzung durch Griechenland vom 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) festgestellt wurde, betrafen nicht 

direkt Personen mit Schutzstatus, sondern den Zugang zum Asylverfahren und die Be-

dingungen während des Verfahrens. Dennoch zeigen diese Urteile auf, dass Griechen-

land seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen systematisch nicht nachkommt:  

Am 7. Januar 2025 hat der EGMR Griechenland im Urteil A.R.E gegen Griechenland erst-

mals aufgrund der «systematischen Praxis» von Pushbacks verurteilt.65 Im Urteil 

 

 
59  Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 

(EMRK), SR 0.101. 
60  Deutsches Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil 1 C 18.24 und 1 C 19.24 vom 16. April 2025. 

61  E-Mail-Auskunft von PRO ASYL vom 23. September 2025; Rundschreiben des BAMF vom September 

2025. 
62  VG Hamburg, Beschluss vom 26. September 2025 (Az. 12 A 7005/26) ; n dem Verfahren geht es um ein 

in Griechenland als schutzberechtigt anerkanntes kinderloses Ehepaar . Für Ehepaare haben auch an-
dere Verwaltungsgerichte Zweifel , ob sie von den Griechenland-Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts 
erfasst werden oder nicht . 

63  Vgl. Verfassungsgerichtshof (VfGH), Urteil E90/2025 vom 18. Juni 2025. 

64  Vgl. Verfassungsgerichtshof (VfGH), Urteil E3882/2024 vom 27. Februar 2025. 

65  EGMR, Urteil A.R.E. gg. Griechenland (Nr. 15783/21) vom 7. Januar 2025. 

https://www.bverwg.de/160425U1C18.24.0
https://www.bverwg.de/160425U1C19.24.0
https://fragdenstaat.de/anfrage/vorgehen-in-faellen-von-schutzberechtigten-mit-schutzanerkennung-durch-griechenland-2/#nachricht-1047553
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/NJRE001621677
https://hrrf.de/ehepaare-schon-wieder-nicht-von-griechenland-urteilen-erfasst/
https://hrrf.de/ehepaare-schon-wieder-nicht-von-griechenland-urteilen-erfasst/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=E90%2f2025&VonDatum=&BisDatum=14.07.2025&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=d62f9a07-144f-4645-8b48-a903b82ab5fc&Dokumentnummer=JFT_20250618_25E00090_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20250227_24E03882_00
https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-238636%22]}
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Almukhlas und Al-Maliki gegen Griechenland stellte der EGMR eine Verletzung von Art. 

2 EMRK in seiner verfahrensrechtlichen Dimension fest.66 Im Urteil F.M. gegen Griechen-

land67 verurteilte der EGMR Griechenland aufgrund einer Verletzung des Rechts auf Le-

ben (Art. 2 EMRK) in verfahrensrechtlicher und materieller Hinsicht . In diesem Fall ging 

es um unterlassene Rettung für Flüchtlinge in Seenot mit Todesfolge für 16 Menschen 

sowie um die darauf folgenden unzureichenden Ermittlungen der zuständigen Staatsan-

waltschaft.68  

Der EGMR hat in zwei summarisch begründeten Urteilen69 bestätigt, dass die Empfangs- 

und Aufnahmebedingungen in den Aufnahmezentren auf Chios und Samos konventions-

widrig sind. In zwei weiteren, ebenfalls nur summarisch begründeten Urteilen vom 19. Juli 

2025 hat der EGMR eine Verletzung von Art.  3 und Art. 5 EMRK durch Griechenland 

gegenüber minderjährigen Asylsuchenden festgestellt.70 Der Staat hatte die Kinder teils 

monatelang unter Bedingungen inhaftiert, die der EGMR als unmenschlich und erniedri-

gend einstufte. Zudem hatten die Kinder keine wirksamen Rechtsmittel gegen ihre Inhaf-

tierung.  

Griechenland hat Mitte Juli 2025 entschieden, das Recht auf Asyl für drei Monate einzu-

schränken.71 Dagegen hat der EGMR mehrere vorläufige Massnahmen verfügt  und ange-

ordnet, dass die betroffenen Personen nicht weggewiesen werden dürfen, bevor ihre 

Asylgesuche nicht registriert und geprüft worden sind. 72  

An dieser Stelle sei erneut auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen 

Union (EuGH) verwiesen. Danach könne ein Asylgesuch nicht einzig mit dem Argument 

als unzulässig abgelehnt werden, dass bereits internationaler Schutz in einem anderen 

EU-Mitgliedstaat gewährt worden sei, sofern die Person eine drohende Verletzung von 

Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) beziehungsweise dem 

gleichlautenden Art. 3 EMRK geltend mache. Dies gelte sowohl bei einer vorherigen Fest-

stellung der Flüchtlingseigenschaft als auch, wenn der Drittstaat nur subsidiären Schutz 

gewährt hat.73 

Für die Anwendung von Art. 4 GRC resp. Art. 3 EMRK sei es nicht relevant, ob es zum 

Zeitpunkt der Überstellung, während des Asylverfahrens oder nach dessen Abschluss 

dazu komme, dass die betreffende Person aufgrund ihrer Überstellung einem ernsthaften 

Risiko ausgesetzt wäre, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erfahren. 

 

 
66  Zu beiden Urteilen siehe auch Jahrbuch für Migrationsrecht 2024/2025, Martina Caroni und Christa Prei-

sig, Die Praxis internationaler Menschenrechtsorgane im Bereich Migrationsrecht, S. 355 f.  
67  EGMR, Urteil F.M. gegen Griechenland (Nr. 17622/21) vom 14. Oktober 2025. 

68  PRO ASYL, 16 Flüchtlinge gestorben: Europäischer Menschenrechtsgerichtshof verurteilt Griechenland 

erneut wegen unterlassener Seenotrettung,  Pressemitteilung vom 15. Oktober 2025. 
69  EGMR, Urteile M.A. et al gg. Griechenland (Nr. 15192/20) und T.A. et al gg. Griechenland (Nr. 15293/20) 

vom 3. Oktober 2024. 
70  EGMR, Urteile M.Y. et al gg. Griechenland (Nr. 51980/19) und A.I. et al gg. Griechenland (Nr. 11588/20 

et al) vom 19. Juni 2025. 
71  Mehr Informationen dazu: RSA, Withdraw Unlawful Suspension of Access to Asylum in Greece 2025  

16. Juli 2025. 
72  EGMR, interim measures vom 14. und 29. August 2025, mehr Informationen: RSA, New ECtHR decision: 

Greece prohibited from deporting refugees before they have had access to asylum procedure , 2. Sep-
tember 2025.  

73  EuGH, Urteil Ibrahim (C-297/17; C-318/17; C-319/17; C-438/17) vom 19. März 2019 sowie Urteil 

Hamed/Omar (C-540/17, C-541/17) vom 13. November 2019, Rz. 41.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=16%20Fl%C3%BCchtlinge%20gestorben%3A%20Europ%C3%A4ischer%20Menschenrechtsgerichtshof%20verurteilt%20Griechenland%20erneut%20wegen%20unterlassener%20Seenotrettung&utm_campaign=2025_10_15_EGMR_Urteil_Griechenland#{%22itemid%22:[%22001-245252%22]}
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/16-fluechtlinge-gestorben-europaeischer-menschenrechtsgerichtshof-verurteilt-griechenland-erneut-wegen-unterlassener-seenotrettung/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/16-fluechtlinge-gestorben-europaeischer-menschenrechtsgerichtshof-verurteilt-griechenland-erneut-wegen-unterlassener-seenotrettung/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-236049%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-236050%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-243666%22]}
The%20first%20judgment%20concerns%20the%20Greek%20state’s%20failure%20to%20provide%20adequate%20reception%20conditions,%20including%20its%20failure%20to%20appoint%20a%20guardian%20for%2036%20unaccompanied%20children,%20who%20at%20different%20times%20between%202019%20and%202020%20were%20kept%20in%20the%20prolonged%20detention%20and/or%20placed%20in%20‘protective%20custody’%20in%20police%20stations,%20the%20Pre-Removal%20Detention%20Center%20(PRDC)%20of%20Amygdaleza%20and%20the%20Reception%20and%20Identification%20Center%20(RIC)%20of%20Malakasa.
The%20first%20judgment%20concerns%20the%20Greek%20state’s%20failure%20to%20provide%20adequate%20reception%20conditions,%20including%20its%20failure%20to%20appoint%20a%20guardian%20for%2036%20unaccompanied%20children,%20who%20at%20different%20times%20between%202019%20and%202020%20were%20kept%20in%20the%20prolonged%20detention%20and/or%20placed%20in%20‘protective%20custody’%20in%20police%20stations,%20the%20Pre-Removal%20Detention%20Center%20(PRDC)%20of%20Amygdaleza%20and%20the%20Reception%20and%20Identification%20Center%20(RIC)%20of%20Malakasa.
https://rsaegean.org/en/withdraw-the-unlawful-suspension-access-asylum-greece-2025/
https://rsaegean.org/en/asylum-suspension-ecthr-greece-prohibited-from-deporting-refugees/
https://rsaegean.org/en/asylum-suspension-ecthr-greece-prohibited-from-deporting-refugees/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4608358
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2843967
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Da das Gemeinsame Europäische Asylsystem und der Grundsatz des gegenseitigen Ver-

trauens auf der Zusicherung beruhten, dass die Anwendung dieses Systems in keinem 

Stadium und in keiner Weise zu einem ernsthaften Risiko von Verstössen gegen Art. 4 

der Charta führt, wäre es widersprüchlich, wenn das Vorliegen eines solchen Risikos im 

Stadium des Asylverfahrens eine Überstellung verhindern würde, während dasselbe Ri-

siko dann geduldet würde, wenn dieses Verfahren durch die Zuerkennung von internati-

onalem Schutz zum Abschluss komme. Eine Verletzung von Art. 4 GRC wäre aus Sicht 

des EuGH erreicht, wenn die Gleichgültigkeit der Behörden eines Mitgliedstaats zur Folge 

hätte, dass eine vollständig von öffentlicher Unterstützung abhängige Person sich unab-

hängig von ihrem Willen und ihren persönlichen Entscheidungen in einer Situation extre-

mer materieller Not befände, die es ihr nicht erlaubte, ihre elementarsten Bedürfnisse zu 

befriedigen.74 Der EuGH stellte bei seiner Gefahrenprognose auf das Bestehen einer 

ernsthaften Gefahr («serious risk») ab, was dem Massstab der tatsächlichen Gefahr 

(«real risk») in der Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK entspricht.  

Drohe einer schutzsuchenden Person in dem anderen Mitgliedstaat eine Verletzung von 

Art. 4 GRC bzw. Art. 3 EMRK, so beschlage dies nicht nur die Prüfung der Rechtmässig-

keit einer Abschiebungsandrohung, sondern führe bereits zur Rechtswidrigkeit der Unzu-

lässigkeitsentscheidung.75 

6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Praxis des SEM und die Rechtsprechung des BVGer sind weiterhin sehr restriktiv. 

Mit dem Referenzurteil vom 11. September 2025 wurde die Rechtsprechung auch in Be-

zug auf Familien verschärft. Diese müssen nun aufzeigen, dass sie in Griechenland An-

strengungen unternommen haben, um ihre Situation zu verbessern. Insbesondere bei 

einer relativ zeitnahen Weiterreise nach Statusanerkennung ist anzunehmen, dass das 

BVGer höhere Anforderungen an die Ausführungen stellen wird, inwieweit sich Familien 

vor Ort um Unterstützung und Integration bemüht haben.  

Der Wegweisungsvollzug von Personen mit Schutzstatus in Griechenland wird vom SEM 

und BVGer grundsätzlich als zulässig und zumutbar eingeschätzt. Differenzierter werden 

Fälle  von äusserst vulnerablen Personen und Familien betrachtet.  

Bei äusserst vulnerablen Personen gilt weiterhin die Rechtsprechung des Referenzur-

teils E-3427/2021 und E-3431/2021 vom März 2022: Der Vollzug der Wegweisung von 

 

 
74  EuGH, Urteil Hamed/Omar (C-540/17, C-541/17) vom 13. November 2019, Rz. 37 und 39; Urteil Jawo 

(C-163/17) vom 19. März 2019, Rz. 85-92. 
75  BVGer, Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 10.3 mit Verweis auf EuGH, 

Urteil Hamed/Omar (C-540/17, C-541/17) vom 13. November 2019, Rz. 43.  

https://jurispub.admin.ch/publiws/download?decisionId=28bbd11a-465e-4066-b751-3ef42e53ba55
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2843967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5277294
https://jurispub.admin.ch/publiws/download?decisionId=28bbd11a-465e-4066-b751-3ef42e53ba55
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2843967
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äusserst vulnerablen Personen gilt grundsätzlich als unzumutbar, ausser es liegen be-

sonders begünstigende Umstände vor. 

Für Familien ist das Referenzurteil D-2590/2025 vom 11. September 2025 relevant: Fa-

milien müssen aufzeigen, dass sie in Griechenland Anstrengungen unternommen haben, 

um ihre Situation zu verbessern. Wenn sie aufzeigen können, dass es ihnen trotz zumut-

barer Anstrengungen unter Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen nicht gelungen 

ist, sich in Griechenland eine menschenwürdige Existenz aufzubauen , kann der Vollzug 

der Wegweisung unzumutbar oder unzulässig sein.  

6.1 Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs 

Der Wegweisungsvollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der 

Schweiz einer Weiterreise einer ausländischen Person in einen Drittstaat entgegenstehen 

(Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten – 

wozu Griechenland gehört – die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtliche Verpflich-

tungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschen-

rechtliche Garantien, einhalten. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung um-

zustossen.  

In Bezug auf die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland anerkennt 

das Gericht zwar, dass die Lebensbedingungen schwierig sind, geht aber dennoch nicht 

von einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK 

respektive einer existentiellen Notlage aus. Das SEM und das BVGer sind vielmehr der 

Ansicht, dass Griechenland als Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens gegen 

Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

(FoK)76, der GFK77 und des Zusatzprotokolls der GFK78 seinen völkerrechtlichen Verpflich-

tungen nachkommt. Im Falle einer Verletzung von Rechten verweist das BVGer auf die 

griechischen Behörden und den Rechtsweg. 

Es liegen jedoch zahlreiche Berichte und Urteile vor, die darauf hinweisen, dass Grie-

chenland seine völkerrechtliche Verpflichtungen nicht befolgt.79  

Das Gericht erkennt zwar häufig die prekäre Situation, in der sich Schutzberechtigte in 

Griechenland befinden, sieht darin aber keine systematische Diskriminierung und ver-

neint das Risiko einer Verletzung von Art. 3 EMRK.  

 

 
76  Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Strafe (FoK), SR 0.105. 
77  Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer Flüchtlingskonvention 

GFK), SR 0.142.30. 
78  Zusatzprotokoll der GFK vom 31. Januar 1967, SR 0.142.301.  

79  Vgl. dazu die Rechtsprechung des EGMR (Kapitel 5); RSA, Withdraw Unlawful Suspension of Access to 

Asylum in Greece 2025 16. Juli 2025; PRO ASYL, Tote Geflüchtete als griechische Kontinuität: von Far-
makonisi über Pserimos nach Pylos, 6. März 2024; Ärzte ohne Grenzen, Griechenland: Pushbacks und 
Gewalt gegen Schutzsuchende,  2. November 2023. 

https://jurispub.admin.ch/publiws/download?decisionId=b9e0cd98-3a2c-4c3f-91c4-64e2fbaeb8ab
https://rsaegean.org/en/withdraw-the-unlawful-suspension-access-asylum-greece-2025/
https://rsaegean.org/en/withdraw-the-unlawful-suspension-access-asylum-greece-2025/
https://www.proasyl.de/news/tote-gefluechtete-als-griechische-kontinuitaet-von-farmakonisi-ueber-pserimos-nach-pylos/
https://www.proasyl.de/news/tote-gefluechtete-als-griechische-kontinuitaet-von-farmakonisi-ueber-pserimos-nach-pylos/
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/presse/griechenland-pushbacks-gewalt
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/presse/griechenland-pushbacks-gewalt
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Wie in verschiedenen Berichten ausgeführt, ist die Abdeckung der Grundbedürfnisse in 

Griechenland für Personen mit Schutzstatus mangelhaft. Die SFH sieht ein überwiegen-

des Risiko einer Verletzung von Art. 3 EMRK im Falle einer Überstellung nach Griechen-

land aufgrund der mangelnden staatlichen Unterstützung im Falle einer Statusanerken-

nung. Die Gleichgültigkeit der griechischen Behörden hat das Risiko zur Folge, dass 

vollständig von öffentlicher Unterstützung abhängige Personen unabhängig von ihrem 

Willen und ihren persönlichen Entscheidungen in eine Situation extremer materieller Not 

kommen und in einen Zustand der Verelendung versetzt werden, der mit der Menschen-

würde unvereinbar ist. Wie vom EuGH dargelegt, wäre es widersprüchlich, wenn das Vor-

liegen eines solches Risikos im Stadium des Asylverfahrens eine Überstellung verhindern 

würde, während dasselbe Risiko dann geduldet würde, wenn dieses Verfahren durch die 

Zuerkennung von internationalem Schutz zum Abschluss kommt.80 

Für Familien kann der Wegweisungsvollzug gemäss dem Referenzurteil vom September 

2025 unzulässig sein, wenn sie aufzeigen können, dass es ihnen trotz zumutbarer An-

strengungen unter Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen nicht gelungen ist, sich 

in Griechenland eine menschenwürdige Existenz aufzubauen.  

Sind Kinder involviert, ist dem Kindeswohl besondere Beachtung zu schenken. Ihre be-

sondere Vulnerabilität lässt die Regelvermutung der grundsätzlichen Zulässigkeit einer 

Überstellung als nicht haltbar erscheinen.  

Der Wegweisungsvollzug von schutzberechtigten Personen nach Griechenland ist aus 

Sicht der SFH als unzulässig zu beurteilen – sofern nicht besonders begünstigende Um-

stände vorliegen. Die Regelvermutung der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs nach 

Griechenland kann aus Sicht der SFH nicht aufrechterhalten werden. Stattdessen braucht 

es in jedem Einzelfall vertiefte Abklärungen und eine spezifische Begründung in Bezug 

auf die (Un-)zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs. 

6.2 Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs 

Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht für die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-

Staat die Regelvermutung, dass deren Vollzug zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen 

Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu müssen Anhaltspunkte vorgebracht wer-

den, dass die griechischen Behörden, nicht den notwendigen Schutz gewähren oder die 

betroffene Person menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respek-

tive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaft-

licher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage gelangen würde.  

Das BVGer führt in verschiedenen Urteilen81 aus, trotz schwieriger Lebensbedingungen 

nicht davon auszugehen ist, dass die beschwerdeführenden Personen bei einer Rückkehr 

 

 
80  EuGH, Urteil Jawo (C-163/17) vom 19. März 2019, Rz. 89. 

81  Z. B. BVGer, Urteil E-4129/2025 vom 16. Juni 2025, E. 5.3.3; Urteil D-4726/2024 vom 28. März 2025, E. 

8.5; Urteil D-1674/2024 vom 2. März 2024, E.9.2.; Urteil E-1867/2024 vom 9. April 2024 E.8.3.2; Urteil 
D-3846/2024 vom 26. Juni 2024, E.7.2.; Urteil E-4761/2024 vom 8. August 2024, E.9.2.3; Urteil E-
4957/2024 vom 14. August 2024, E. 9.2.3. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5277294
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=f6f4a604-4a50-4319-ad49-12ea08b07c34&guiLanguage=de&q=E-4129%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=15e825b3-e070-4d3f-8b4c-f8fcb6e3f321&guiLanguage=de&q=D-4726%2F2024%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=626516a3-83bf-486c-9f46-fbd2d67a638e&guiLanguage=de&q=D-1674%2F2024%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=32ab1246-d5e2-4685-b426-9c79fc2a1833&guiLanguage=de&q=E-1867%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=122d3152-718d-4433-b49d-336e684186d4&guiLanguage=de&q=D-3846%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=4a4c1cbb-4af1-4a51-8d5d-ca8cc05a04f8&guiLanguage=de&q=E-4761%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=7ebd73f9-a727-4b8d-b753-81a406678565&guiLanguage=de&q=E-4957%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=7ebd73f9-a727-4b8d-b753-81a406678565&guiLanguage=de&q=E-4957%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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nach in Griechenland in eine existentielle Notlage geraten würden. Zwar sei die Einglie-

derung in die sozialen Strukturen Griechenlands mit nicht zu verkennenden Erschwernis-

sen verbunden; diese erfüllen nach Ansicht des Gerichts die hohen Anforderungen einer 

konkreten Gefährdung jedoch nicht.  

Für äusserst vulnerable Personen gilt das Referenzurteil vom März 2022. Sofern keine 

besonders begünstigenden Umstände vorliegen, erachtet das Gericht die Wegweisung 

als unzumutbar.82 

Für Familien kann der Wegweisungsvollzug gemäss dem Referenzurteil vom September 

2025 unzumutbar sein, wenn sie aufzeigen können, dass es ihnen trotz zumutbarer An-

strengungen unter Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen nicht gelungen ist, sich 

in Griechenland eine menschenwürdige Existenz aufzubauen.  

Entsprechend den Ausführungen zur Zulässigkeit vertritt die SFH auch in Bezug auf die 

Zumutbarkeit eine andere Ansicht. Die Begründung liegt hier ebenfalls im Fehlen jeglicher 

Unterstützung von Schutzberechtigten in Griechenland, nicht vorhandenen Integrat ions-

programmen, Problemen im Zugang zu Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung und Wohn-

raum, wie im ersten Teil dieser Analyse ausgeführt und in diversen Berichten dokumen-

tiert.  

Die Regelvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland als 

EU-Staat ist aus Sicht der SFH angesichts der dort herrschenden Lebensbedingungen 

für Schutzberechtigte nicht haltbar. Der Vollzug der Wegweisung von schutzberechtigten 

Personen nach Griechenland ist aus Sicht der SFH als unzumutbar zu beurteilen – sofern 

nicht besonders begünstigende Umstände vorliegen. Stattdessen braucht es in jedem 

Einzelfall vertiefte Abklärungen und eine spezifische Begründung in Bezug auf die (Un -

)zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. 

6.3 Verweis auf die Zivilgesellschaft  

Es kommt regelmässig vor, dass Behörden und Gerichte anderer Länder auf die Unter-

stützung durch NGOs und die lokale Zivilgesellschaft in Griechenland verweisen, die im 

Falle einer Rückkehr unterstützen könnten. Aus Sicht der SFH ist dieser Verweis durch 

das SEM und das BVGer83 problematisch, denn die dringend benötigten und deshalb 

meist überlasteten NGOs füllen Lücken aus, die der griechische Staat hinterlässt. Ver-

säumnisse des griechischen Staates können nicht mit dem Hinweis auf Nichtregierungs-

organisationen geheilt werden. Es gibt zwar zahlreiche karitative Organisationen in Grie-

chenland, aber auch diese vermögen die Missstände im Asylbereich nicht aufzuwiegen.  

14 griechische NGOs haben sich einem Schreiben an die SFH im Sommer 2025 besorgt 

darüber geäussert, dass regelmässig auf die Zivilgesellschaft verwiesen werde, wenn es 

 

 
82  BVGer, Referenzurteil E-3427/2021 und E- 3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.5.3.  

83  Vgl. anstelle von vielen BVGer, Urteil E-4129/2025 vom 16. Juni 2025, E. 5.3.3; Urteil D-2376/2024 und 

D-2379/2024 vom 2. April 2025, insb. E. 7.1.; Referenzurteil E-3427/2021 und E- 3431/2021 vom 
28. März 2022, E. 11.5.3  

https://bvger.weblaw.ch/cache?id=28bbd11a-465e-4066-b751-3ef42e53ba55&guiLanguage=de&q=E-3427%2F2021%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=f6f4a604-4a50-4319-ad49-12ea08b07c34&guiLanguage=de&q=E-4129%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=a6df5972-6c1c-4f4a-80d6-9f931e7fda99&guiLanguage=de&q=D-2376%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=a6df5972-6c1c-4f4a-80d6-9f931e7fda99&guiLanguage=de&q=D-2376%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=28bbd11a-465e-4066-b751-3ef42e53ba55&guiLanguage=de&q=E-3427%2F2021%20&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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um die Frage der Zumutbarkeit und Zulässigkeit der Wegweisung nach Griechenland 

geht. Sie weisen auf ihre ohnehin schon beschränkten Kapazitäten hin, die im Jahr 2025 

infolge der Kürzungen von USAID und UNHCR noch limitierter sind.  

Viele der von der Zivilgesellschaft erbrachten Leistungen wären staatliche Aufgaben, so 

z.B die Bereitstellung von psychiatrischer Behandlung. Dass diese teilweise von zivilge-

sellschaftlichen Akteuren erbracht wird, ist zu begrüssen. Aus Sicht der SFH ist es nicht 

vertretbar, dass die Schweizer Behörden und Gerichte auf diese freiwilligen und spen-

denfinanzierten Leistungen verweisen, um darzulegen, dass ein anderer Staat seinen 

Verpflichtungen nachkommt. In diesem Sinne hat sich auch der EuGH in seinem Urte il 

Haqbin geäussert: «Dies wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass, wie das vorlegende 

Gericht ausführt, einem Antragsteller, gegen den die Sanktion des Ausschlusses von ei-

nem belgischen Unterbringungszentrum verhängt wird, zu diesem Zeitpunkt eine Liste 

privater Obdachlosenheime ausgehändigt wird, die ihn aufnehmen könnten. Die zustän-

digen Behörden eines Mitgliedstaats dürfen sich nämlich nicht darauf beschränken, ei-

nem Antragsteller, der infolge einer gegen ihn verhängten Sanktion von einem Unterbrin-

gungszentrum ausgeschlossen wird, eine Liste der Aufnahmestrukturen auszuhändigen, 

an die er sich wenden könnte, um dort im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle 

Leistungen zu empfangen, die den ihm entzogenen gleichwertig sind.» 84  

6.4 Durchsetzung von Rechten in Griechenland 

Bei Vorbringen, die die schlechten Bedingungen in Griechenland anprangern, verweisen 

SEM und BVGer darauf, dass Griechenland an die Qualifikationsrichtlinie 85 gebunden86 

ist. Diese würde die Ansprüche von Personen mit internationalem Schutzstatus  und sie, 

etwa in Bezug auf Fürsorge, Zugang zu Gerichten, medizinischer Versorgung griechi-

schen Bürger*innen gleichstellen. Unterstützungsleistungen und weitere Rechte müssten 

direkt bei den griechischen Behörden eingefordert werden, nötigenfalls auf dem Rechts-

weg.87 Zwar anerkennt das Gericht, dass der Zugang zu diesen nicht mühelos alleine 

gelingt, verweist aber erneut auf die Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen. 

Es verkennt dabei, dass in Griechenland kein wirksamer Rechtsbehelf für Personen mit 

internationalem Schutzstatus besteht, die durch die Verweigerung von sozioökonomi-

schen Rechten und extremer materieller Entbehrung eine Verletzung ihrer Rechte aus 

Art. 3 EMRK erfahren haben. 

 

 
84  EuGH, Urteil Haqbin (C-233/18) vom 12. November 2019, Rn. 49. 

85  Richtlinie 2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011.  

86  Hier ist zu beachten, dass die Bindung noch nichts über die Umsetzung aussagt, so wurde  Januar 2023 

ein Vertragsverletzungsverfahren (INFR(2022)2044) gegen Griechenland eingeleitet wegen Nicht-Einhal-
tung von Art. 29 der EU-Qualifikationsrichtlinie.  

87  Vgl. an Stelle von vielen BVGer Urteil D-3758/2024 vom 7. Juli 2025; Urteil E-5038/2025 sowie E-

5042/2025 vom 31. Juli 2025, jeweils E. 7.2.2; Urteil E-3169/2025 vom 20. August 2025, E. 8.6. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_23_142
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=9ac1245b-3375-4119-9d6f-a9060ca81051&guiLanguage=de&q=D-3758%2F2024&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=bad8c6d1-50d8-4a80-9f89-ac2bce1ac8a0&guiLanguage=de&q=E-5038%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
https://bvger.weblaw.ch/cache?id=e95e65f8-4135-4e5d-b966-d236e3b9c5a3&guiLanguage=de&q=E-3169%2F2025&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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7 EMPFEHLUNGEN 

Die SFH rät von Überstellungen von Personen mit internationalem Schutzstatus nach 

Griechenland ab. Angesichts der prekären Situation in Griechenland fordert die SFH, auf 

Wegweisungen von Familien und vulnerablen Personen generell zu verzichten.  

Aus Sicht der SFH besteht ein überwiegendes Risiko einer Verletzung von Art. 3 EMRK 

im Falle einer Rücküberstellung nach Griechenland aufgrund des überlasteten Asylsys-

tems sowie aufgrund der mangelnden staatlichen Unterstützung im Falle einer Statusan-

erkennung. Die Regelvermutung der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungs-

vollzugs nach Griechenland ist aus Sicht der SFH deshalb nicht haltbar. Der Vollzug der 

Wegweisung von schutzberechtigten Personen nach Griechenland ist aus Sicht der SFH 

als unzulässig und unzumutbar zu beurteilen – sofern nicht besonders begünstigende 

Umstände vorliegen. Für die Annahme solcher begünstigenden Umstände braucht es ver-

tiefte Abklärungen und eine spezifische Begründung in jedem Einzelfall.  
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Als führende Flüchtlingsorganisation der Schweiz und Dachverband der in den Bereichen Flucht 

und Asyl tätigen Hilfswerke und Organisationen steht die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) 

für eine Schweiz ein, die Geflüchtete aufnimmt, sie wirksam schützt,  ihre Grund- und Menschen-

rechte wahrt, ihre gesellschaftliche Teilhabe fördert und ihnen mit Respekt und Offenheit begeg-

net. In dieser Rolle verteidigt und stärkt sie die Interessen und Rechte der Schutzbedürftigen und 

fördert das Verständnis für deren Lebensumstände. Durch ihre ausgewiesene Expertise prägt die 

SFH den öffentlichen Diskurs und nimmt Einfluss auf die gesellschaftlichen und politischen Rah-

menbedingungen.  

 

Weitere Publikationen der SFH finden Sie unter : 

www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen 

 

Der regelmässig erscheinende Newsletter informiert Sie  

über aktuelle Veröffentlichungen, Anmeldung unter : 

www.fluechtlingshilfe.ch/newsletter 
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